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GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG 

 
 

zwischen 
 

der Firma:  
 
HUBAUER heavy weight logistics GmbH, Magdalenastrasse 20, Austria 4040 Linz, 
Firmenbuchnummer: FN251886x, Gerichtsstand Linz,  
 
gemeinsam mit  
 
Dipl.-Ing. Rudolf Hubauer (Einzelunternehmen) 
 
- im folgenden „ENTWICKLER“ genannt,  
 
und 
 
der Firma:  ………………………………………………………………………………….. 
   
- im nachfolgenden „DIENSTLEISTER" genannt - 
 
 
wird folgendes vereinbart: 
 
1. Der ENTWICKLER befasst sich mit der Entwicklung von Verfahren und Vorrichtungen im 

Bereich von Universellen Container / Wechselbehälter Verlade- und Transportsystemen. 
Auf diesem Entwicklungsgebiet sind Anmeldungen zu Patenten und Gebrauchsmustern im In- 
und Ausland beabsichtigt, bzw. bereits getätigt worden. 
 
 

2. Der ENTWICKLER gibt Informationen und Know-how über das Entwicklungsprojekt unter 
der Auflage zur - Wahrung der Geheimhaltung - an den DIENSTLEISTER weiter. 
 
 

3. Der DIENSTLEISTER verpflichtet sich zu strenger Geheimhaltung und dazu, die 
Informationen ausschließlich im Sinne der Bestimmungen nach Art. 2 dieser Vereinbarung zu 
verwenden und diese keinesfalls an Dritte weiterzugeben oder für Dritte oder eigene Zwecke 
einzusetzen und wird auch seine Angestellten oder Gehilfen hierzu verpflichten. 
 
 

4. Etwaige Erfindungen, die im Zusammenhang mit den übergebenen Informationen oder dem 
Know-How gemäß Art. 2 (die, gleich wann und durch wen, gemacht, bzw. erarbeitet werden), 
gehören ausschließlich dem ENTWICKLER. 
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5. Aus der Kenntnis der vom ENTWICKLER übergebenen Informationen werden vom 
DIENSTLEISTER im Hinblick auf Schutzrechtsanmeldungen dem ENTWICKLER 
gegenüber keine Rechte, insbesondere auf Vorbenutzung, geltend gemacht. 
 

 
6. Die Verpflichtungen dieser Geheimhaltungsvereinbarung treten mit deren Unterzeichnung in 

Kraft und gelten unabhängig davon, ob und wie lange eine Zusammenarbeit bestehen bleibt, 
für die Dauer von 18 Jahren ab dem Unterzeichnungsdatum dieser Vereinbarung, solange die 
geheimgehaltenen Kenntnisse und Geschäftsgeheimnisse nicht nachweislich zum allgemeinen 
Wissensgut geworden sind.  
 
 

7. Der DIENSTLEISTER verpflichtet sich, bei einem nachgewiesenen Verstoß gegen Art. 2 bis 
6 für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluß des 
Fortsetzungszusammenhanges eine nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende 
Vertragsstrafe in Höhe von Euro 500.000 (in Worten.: Euro Fünfhunderttausend) innerhalb 
von 14 Tagen nach Aufforderung durch den ENTWICKLER und Bekanntgabe sowie 
Nachweis des Anlaßfalles zu bezahlen. 
 
 

8. Für diese Vereinbarung gilt österreichisches Recht. Als Gerichtsstand gilt das sachlich 
zuständige Gericht in Linz/Donau als vereinbart. 
 

 
 

                  DIENSTLEISTER   
 

 
 
 
 
 
 
   
....................................., am ........................ ............................................................................... 
(Ort, Datum)     Vertreter des  DIENSTLEISTERs   
 
 
 
 
       ENTWICKLER   
 
 
 
 
 
 
....................................., am ........................ ............................................................................... 
(Ort, Datum)     Vertreter des ENTWICKLERs   


